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Die Landesregierung Schleswig-Holstein hat in
Zusammenarbeit mit dem Rat für Kriminalitäts-
verhütung Schleswig-Holstein und den Frauen-
notrufen im Landesverband Frauenberatung
Schleswig-Holstein e.V. eine Informationskam-
pagne zum Thema „K.O.-Tropfen“ ins Leben ge-
rufen, die auch von der Ärztekammer Schleswig-
Holstein befürwortet und unterstützt wird. Dabei
spielen Multiplikatoren wie etwa behandelnde
Ärzte, Ersthelfer oder das mit einem Betroffenen
in Kontakt tretende Fachpersonal eine zentrale
Rolle. Denn die Sicherstellung der medizinischen
Untersuchungen ist unverzichtbare Grundlage
für die Beweisführung bei einer möglichen
Straftat. Das Deutsche Ärzteblatt hat in seiner
Ausgabe vom 15. Mai 2009 eine Übersichtsarbeit
über Häufigkeit, Wirkungsweise und Beweis-
mittelsicherung von K.O.-Mitteln veröffentlicht.
Die Landesregierung stellt im folgenden Beitrag,
mit dem sie sich derzeit an verschiedenen Ein-
richtungen im Bildungssektor wendet, die Prä-
vention in den Mittelpunkt, gibt aber auch Op-
fern wichtige Tipps.

Etwas stimmt nicht. Wie bin ich hierher gekom-
men? Was ist mit mir geschehen? Warum
schmerzt mein Körper so? Habe ich zu viel ge-
trunken? Es waren doch nur ein, zwei Cocktails.
War da nicht was mit einem Typen? Was war da?
Wollte ich das? Solche oder ähnliche Fragen mag
sich jemand stellen, der Opfer einer Straftat ge-
worden ist, unter dem Einfluss von K.O.-Tropfen
stand, und verzweifelt versucht, das durch den
Filmriss verursachte Loch in der Erinnerung zu
füllen. Es handelt sich leider nicht um Einzelfälle.
Im Gegenteil: Immer mehr Täter bedienen sich
der K.O.-Tropfen, um ihr Opfer gefügig zu ma-
chen. 

Bei K.O.-Tropfen handelt es sich oft
um Barbiturate, Benzodiazepine, Chloralhydrate,
Muskelrelaxantien, um Mixturen daraus oder zu-
nehmend um die Partydroge Gammahydroxybut-
tersäure (GHB). Diese Substanz ist in der Dro-
gen- und Technoszene auch als „Liquid-Ecstasy“,
„Liquid X“, „Fantasy“, „Soap“, „G-juice“, „Gam-
ma“ oder „Salty Water“ bekannt. Die ebenfalls
oft verwendete Substanz Gammabutyrolacton
(GBL) ist sogar legal erhältlich und wandelt sich
im Körper in GHB um. 

Die Täter verabreichen ihren Opfern die K.O.-
Tropfen von diesen unbemerkt z. B. durch eine
Zugabe in Getränken. Hierbei kommt dem Täter
zu Hilfe, dass K.O.-Tropfen in der Regel geruch-
und farblos sind. Der leicht salzige, gelegentlich
auch seifige Geschmack des GHB ist innerhalb ei-
nes Mixgetränkes für das Opfer meist nicht wahr-
nehmbar. 

Der Einsatz von K.O.-Tropfen findet u. a. in der
Kneipen- und Diskothekenszene statt. Sie wer-
den aber auch auf privaten Partys und im priva-
ten Miteinander verabreicht. Die Wirkungen
können fatal sein: Die Auswirkungen auf Körper
und Psyche reichen von alkoholähnlichen Sym-
ptomen über Entspannung, sexuelle Anregung,
Antriebssteigerung bis hin zu komatösen Zustän-
den, verbunden mit Verwirrtheit, Gedächtnis-
störungen und Atembeschwerden. Insbesondere
bei gleichzeitigem Konsum von Opiaten besteht
die Gefahr der Atemlähmung und der Erstickung.
Die Wirkung ist im Einzelfall stark abhängig von
der Dosis, der Konstitution des Opfers und von
etwaigem additivem Konsum von Alkohol oder
anderen Drogen. Die Wirkung etwa von GHB/
GBL setzt rund 15 Minuten nach der Einnahme
ein und kann bis zu vier Stunden anhalten. In die-

Vorsicht vor K.O-Tropfen in
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ser Zeit ist das Opfer dem Täter weitgehend wil-
len- und hilflos ausgeliefert. Der Täter setzt K.O.-
Tropfen in der Regel ein, um sich das Opfer ge-
fügig zu machen. Häufig wird der Zustand des
Opfers dazu genutzt, unbemerkt eine Straftat zu
begehen. So werden Opfer vom Täter vergewal-
tigt und/oder ausgeraubt. Teilweise wird die Tat
gefilmt und im Internet veröffentlicht. Sobald die
Wirkung der K.O.-Tropfen nachlässt, verbleibt
beim Opfer das vage Gefühl, vergewaltigt worden
zu sein, ohne dass konkrete oder überhaupt Erin-
nerungen vorhanden sind. In der Folge verblei-
ben nicht selten Schuld- und Schamgefühle.

Wie  kann  man  sich  schützen?

Das Risiko, Opfer zu werden, lässt sich reduzie-
ren, indem man auf das eigene Getränk achtet. Es
ist sinnvoll, andere Personen, insbesondere
Freunde, anzusprechen, wenn einem plötzlich
übel, unwohl oder schwindelig wird. Schließlich
ist es ratsam, die Diskothek, Kneipe oder Party
nur zusammen mit vertrauenswürdigen Freunden
zu verlassen; auf das Angebot Fremder, die einen
nach Hause begleiten wollen, sollte mit Vorsicht
reagiert werden.

Ein Filmriss oder Konzentrationsschwächen kön-
nen ein Hinweis auf die Einnahme von K.O.-
Tropfen sein. Eine körperliche Untersuchung -
auch im Hinblick auf mögliche Vergewaltigungs-
spuren - kann Klarheit verschaffen.
Allerdings ist Eile geboten. K.O.-Tropfen lassen
sich im Falle von GHB/GBL im Blut bis zu ca.
sechs Stunden und im Urin bis zu ca. zwölf Stun-
den nach der Einnahme nachweisen. Ist dieser
Zeitraum bereits verstrichen, kann der Nachweis
der Einnahme von K.O.-Tropfen ggf. noch durch
eine Haaranalyse erfolgen. Die Untersuchungen
können Kosten verursachen, die das Opfer zu tra-
gen hat, wenn der Untersuchungsauftrag nicht
von der Polizei oder Staatsanwaltschaft erteilt
wird.
Sollte die körperliche Untersuchung unterblie-
ben sein, ist eine Anzeige nicht von vornherein
aussichtslos. Die Tat kann dem Täter möglicher-
weise auch durch andere Beweismittel nachge-
wiesen werden. Eine niedrigschwellige Möglich-
keit für die Untersuchung potenzieller Opfer von
K.O.-Tropfen hält das Institut für Rechtsmedizin
im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein be-
reit (siehe Kasten links).

Institut für Rechtsmedizin
Standort Kiel: Arnold-Heller-Straße 12, 24105
Kiel, Tel. 0431/5973600
Standort Lübeck: Kahlhorststraße 31-35, 23562
Lübeck, Tel. 0451/5002750
Eine Liste aller deutschen Institute für Rechts-
medizin findet sich unter www.dgrm.de 
Betroffene können erhebliche psychische Folgen
davontragen. Beratung und Unterstützung bie-
ten zum Beispiel die Frauennotrufe in Schleswig-
Holstein an (www.frauenberatung-sh.de). Die
Telefonnummer der Frauenhelpline Schleswig-
Holstein lautet 0700/999114441.
Für Jugendliche ist weiterhin das Kinder- und Ju-
gendtelefon als anonymes und kostenfreies Bera-
tungsangebot zu nennen. Das Kinder- und Ju-
gendtelefon ist unter der bundeseinheitlichen
Rufnummer 0800/1110333 bzw. der europawei-
ten Telefonnummer 1161112 zu erreichen.
Rat suchende Eltern können sich unter der bun-
desweiten kostenlosen Rufnummer
0800/11105503 an das anonyme Elterntelefon
wenden.

©
 N

otruf für vergew
altigte Frauen und

M
ädchen A

achen e.V
 (Fotos: aboutpixel.de)

Schleswig-Holsteinisches Ärzteblatt 6/2009 57



Schleswig-Holsteinisches Ärzteblatt 6/200958

medizin und wissenschaft

Die geschilderten Handlungen des Täters sind
strafbar. Allein der Besitz der K.O.-Tropfen ist
nach dem Betäubungsmittelgesetz strafbar. 

Dem Täter drohen allerdings in aller Regel nur
bei einer Anzeige strafrechtliche Konsequenzen.
Es ist für die Erstattung der Anzeige nicht erfor-
derlich, dass der Täter namentlich benannt wer-
den kann. Die Polizei nimmt die Ermittlungen
auf, sobald ihr die Anzeige vorliegt und ein An-
fangsverdacht besteht. Ergeben die Ermittlungen
einen hinreichenden Tatverdacht gegen einen
Verdächtigen, wird die Staatsanwaltschaft An-
klage vor Gericht erheben. Für den Tatnachweis
ist es außerordentlich wichtig, dass im Vorfeld

medizinische Untersuchungen zum Nachweis der
K.O.-Tropfen vorgenommen wurden.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Ho-
mepage www.polizei.schleswig-holstein.de unter
dem Stichwort „Vorbeugung und Beratung/Ver-
haltenstipps“.
Eine sogenannte Kittelkarte erhalten alle Allge-
meinmediziner, Gynäkologen, Notdienstbeauftrag-
ten des allgemeinärztlichen Bereitschaftsdienstes
und Notfalldienste der Krankenhäuser; auf ihr sind
alle wichtigen fachlichen Informationen auf einen
Blick „im Kittel“ griffbereit. (Siehe Seite 57 rechts)
Anita Höhn, Interministerielle Arbeitsgruppe K.O.-
Tropfen

Katheterablation bei Vorhof-
flimmern - wer profitiert?

Vorhofflimmern ist die häufigste Herzrhythmus-
störung und trifft insbesondere Patienten im
höheren Lebensalter. Die Behandlung erfolgt
überwiegend medikamentös. Essenziell ist zu-
nächst die Einleitung einer Antikoagulation zur
Verhinderung thrombembolischer Ereignisse.
Die Notwendigkeit einer Antikoagulation wird
nach individuellem Risikoprofil (CHADS2 Sco-
re, Tabelle) ermittelt. Für jeden einzelnen Pati-
enten ist dann zu entscheiden, ob eine reine Fre-
quenzkontrolle erzielt oder der Sinusrhythmus

mittels (Elektro-)Kardioversion wiederherge-
stellt werden soll. Bei neu aufgetretenem Vor-
hofflimmern sowie bei symptomatischem Rezidiv
ist die Kardioversion angezeigt. Bei wiederholten
Vorhofflimmerepisoden, die keine Beschwerden
verursachen, ist die alleinige Frequenzkontrolle
unter fortgeführter Antikoagulation gerechtfer-
tigt.

Viele Patienten sind unter der Arrhythmie je-
doch symptomatisch und beklagen u. a. Palpita-
tionen, Dyspnoe oder Leistungsbeeinträchti-
gung. Gerade jüngere, aktive Patienten fühlen
sich durch intermittierendes Vorhofflimmern oft
erheblich in ihrer Lebensqualität eingeschränkt.
Lässt sich der Sinusrhythmus dann auch mittels

Patientenselektion
Pulmonalvenenisolation

besser geeignet weniger geeignet

Symptome stark gering

Art des Vorhofflimmerns paroxysmal persistierend (> ein Jahr)

Ineffektive Klasse I und III
Antiantiarrhythmika

> 1 0

Alter jünger (< 70 Jahre) älter (> 70 Jahre)

Linke Vorhofgröße < 50 mm > 50 mm

Linksventrikuläre Auswurffraktion normal eingeschränkt

Herzinsuffizienz nein ja

Lungenerkrankung nein ja

Schlafapnoe nein ja

Adipositas nein ja

Z. n. TIA/Apoplex nein ja




